
Christa
Wolf

Gesellschaft

Beitragsordnung

Auf der Mitgliederversammlung der Christa Wolf Gesellschaft e.V.
am 19. Oktober 2014
wurde folgende Beitragsordnung beschlossen:

Die Mitgliedsbeiträge

Einzeln 50 R  und  25 R  ermäßigt 

Ermäßigung für:   Studierende, Schüler und Schülerinnen, Auszubildende  
und Geringverdienende

Partnermitgliedschaft 75 R 

Förderbeitrag mindestens 200 R

Spenden sind in jeder Höhe möglich.

Sowohl Mitgliedsbeiträge als auch Spenden sind steuerlich absetzbar.  
Spenden bis zu 200 W können ohne Spendenquittung 
mit dem Einzahlungsbeleg der Überweisung beim Finanzamt eingereicht werden.  
Bei Spenden über 200 W erhalten Sie eine Spendenquittung.

Berlin, am 19. Oktober 2014


